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	Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 6

	Arbeitsbereich:
Fertigung
Verantwortlicher:
Datum:
gültig bis:

	

	Tätigkeit
(an/in/mit)
	Gefährdung
	Schutzmaßnahme
	Handlungsbedarf?
	weitere Infos
	Realisierung

wer/wann

	Fertigung

	Bearbeitungszentrum, Einrichtbetrieb

Automatikbetrieb

Manueller Werkzeugwechsel
	· Schwerhörigkeit durch gehörschädigenden Lärm
	· Lärm durch technische Maßnahmen so weit wie 
möglich reduzieren

· Ab 85 dB(A) geeigneten Gehörschutz zur Verfügung stellen

· Ab 90 dB(A) geeigneten Gehörschutz zur Verfügung stellen und die Benutzung veranlassen

· Gehörvorsorgeuntersuchung G 20 veranlassen
	
	BGV B3

BGI 688

BGR 194

BGI 504


	

	
	· Einquetschen, Einziehen oder Abscheren der Hände bei Eingriff in die Maschine
	· Richtige Betriebsart wählen und mit Schlüsselschalter oder Code gegen missbräuchliche Benutzung sichern sowie Schlüssel abziehen

· Verriegelung der Schutztür überprüfen, evtl. auch an Rückseite der Maschine

· Schutztür auch im Handbetrieb schließen

· Bei Werkzeugwechsel Maschine/Werkzeugwechsler stillsetzen
	
	
	

	
	· Schnittverletzung der Hände durch

· scharfkantiges Werkstück/Werkzeug

· scharfkantige Späne
	· Handschuhe zum Aus-/Einlegen der Werkstücke 
verwenden

· Spänehaken und Handfeger verwenden
	
	BGR 195


	

	
	· Atemwegsbelastungen durch Kühlschmierstoff-Aerosole
	· KSS-Aerosole absaugen
	
	BGR 195

BGI 658

BGR 197

BGR 143
	

	
	· Hauterkrankung durch Kontakt mit Kühlschmierstoffen
	· Hautkontakt vermeiden durch geschlossenes System oder das Tragen von Handschuhen

· KSS regelmäßig prüfen (pH-Wert, Konzentration, 
Nitritgehalt)

· Hautschutzplan erstellen

· Hautschutzmittel und Hautpflegemittel regelmäßig
benutzen

· Betriebsanweisung erstellen 
	
	BGI 546

BG-7.3.02

BG-7.3.24

BG-7.3.25

BG-7.5.11

BG-7.5.21

BGI 578
	

	
	· Fußverletzungen durch Herabfallen schwerer Teile
	· Schutzschuhe tragen
	
	BGR 191
	

	
	· Brand- und Explosionsgefahr bei Einsatz nicht wassermischbarer Kühlschmierstoffe
	· Bei Verwendung nicht wassermischbarer KSS Kohlendioxid-Löschvorrichtung und Druckentlastungsklappen vorsehen
	
	
	

	
	· O. g. und ggf. weitere Gefährdungen
	· Unterweisen der Mitarbeiter
	
	BGI 527
	

	Exzenterpresse
	· Quetsch- und Schergefahren von Körper-
teilen durch das Pressenwerkzeug einschließlich Aufspannung Vorschubapparat sowie an sonstigen bewegten Teilen
	· Presse entsprechend der Arbeitsaufgabe und Pressenausführung von Presseneinrichter einrichten lassen

· Kontrolle der Einstellung durch schriftlich beauftragte Kontrollperson

· Missbräuchliche Benutzung durch Abziehen des Schlüssels am Betriebsartenwahlschalter verhindern

· Tätigkeiten im Pressenraum (z. B. am Werkzeug) bei Betriebsstörungen erst vornehmen, wenn Ausschaltvorrichtung betätigt worden ist

· Prüfung der Presse durch befähigte Personen

· Bediener muss mindestens 18 Jahre alt sein
(Ausnahme > 16 Jahre, für Ausbildungszwecke
unter Aufsicht eines Fachkundigen und mit sicherem
Werkzeug)

· Betriebsanweisung erstellen

· Unterweisung des Pressenbedieners nach Betriebsanweisung jährlich, Funktion der Ausschalteinrichtung halbjährlich
	
	BGR 500

BGI 551

BGI 578

BGI 527
	

	
	· Schnittgefahr an Händen/Finger durch scharfkantige Werkstücke
	· Schnittfeste Schutzhandschuhe benutzen
(ggf. ölresistente)
	
	BGR 195
	

	
	· Schwerhörigkeit durch gehörschädigenden Lärm
	· Lärm durch technische Maßnahmen so weit wie möglich reduzieren.

· Geeigneten Gehörschutz zur Verfügung stellen und Benutzung veranlassen.

· Gehörvorsorgeuntersuchung G 20 veranlassen
	
	BGI 688

BGV B3

BGR 194


BGI 504
	

	
	· Erkrankung des Muskel- und Skelettsystems durch einseitige Einlegearbeit
	· Bei Planung der Einlegearbeit auf ergonomische Gesichtspunkte achten

· Evtl. Einsatz von Hubtischen und Kippvorrichtungen
	
	BGI 523


	

	
	· Fußverletzungen durch Herabfallen schwerer Teile
	· Schutzschuhe tragen
	
	BGR 191
	

	Hydraulische Presse


	· Quetsch- und Schergefahren von Körperteilen durch das Pressenwerkzeug einschließlich Aufspannung und Vorschubapparat
	· Presse entsprechend der Arbeitsaufgabe und Pressenausführung von Presseneinrichter einrichten lassen

· Kontrolle der eingerichteten Presse durch schriftliche beauftragte Kontrollperson

· Missbräuchliche Benutzung durch Abziehen des Schlüssels am Betriebsartenwahlschalter verhindern

· Tätigkeiten im Pressenraum (z. B. am Werkzeug ) bei Betriebsstörungen erst vornehmen, wenn Ausschalt-
vorrichtung betätigt worden ist

· Bei Tätigkeiten am Werkzeug ggf. Hochhalteeinrichtung verwenden

· Prüfung der Presse durch befähigte Person

· Bediener muss mindestens 18 Jahre alt sein (Ausnahme > 16 Jahre, für Ausbildungszwecke, unter Aufsicht eines Fachkundigen und mit sicherem Werkzeug)

· Betriebsanweisung erstellen

· Unterweisung des Pressenbedieners nach Betriebsanweisung jährlich, Funktion der Ausschalteinrichtung halbjährlich
	
	BGR 500

BGI 551

BGI 578

BGI 527
	

	
	· Schnittverletzungen an Händen/Fingern durch scharfkantige Werkstücke
	· Schnittfeste Handschuhe benutzen
(ggf. ölresistente)
	
	BGR 195


	

	
	· Schwerhörigkeit durch gehörschädigenden Lärm
	· Lärm durch technische Maßnahmen so weit wie 
möglich reduzieren

· Ab 85 dB(A) geeigneten Gehörschutz zur Verfügung stellen

· Ab 90 dB(A) Benutzung des Gehörschutzes 
veranlassen

· Gehörvorsorgeuntersuchung G 20 veranlassen
	
	BGI 688

BGV B3

BGR 194


	

	
	· Erkrankung des Muskel- und Skelettsystems durch einseitige Einlegearbei
	· Bei Planung der Einlegearbeit auf ergonomische Gesichtspunkte achten

· Evtl. Einsatz von Kippvorrichtung und Hubtisch
	
	BGI 523
	

	
	· Fußverletzungen durch Herabfallen schwerer Teile
	· Schutzschuhe tragen
	
	BGR 191


	

	Gesenkbiegepresse
	· Quetsch- und Schergefahren von Körperteilen durch das Pressenwerkzeug einschl. Aufspannung sowie durch Materialbewegung bei Hoch- und Rückschwenken
	· Presse entsprechend der Arbeitsaufgabe und Pressenausführung vom Presseneinrichter einrichten lassen

· Kontrolle der eingerichteten Presse durch schriftlich beauftragte Kontrollperson

· Missbräuchliche Benutzung durch Abziehen des Schlüssels am Betriebsartenwahlschalter verhindern

· Seitenschutz und rückwärtigen Schutz bei Betrieb geschlossen halten

· Tätigkeiten im Pressenraum (z. B. am Werkzeug) bei Betriebsstörung erst vornehmen, wenn Ausschaltvorrichtung betätigt worden ist

· Prüfung der Presse durch befähigte Person

· Bediener muss > 18 Jahre alt sein

· Betriebsanweisung erstellen

· Unterweisung des Pressenbedieners nach Betriebsanweisung jährlich, Funktion der Ausschalteinrichtung halbjährlich
	
	BGR 500

BGI 551

BG-12.14

BG-12.15

BGI 578

BGI 527
	

	
	· Schnittverletzungen an Händen/Fingern durch scharfkantige Werkstücke
	· Schnittfeste Handschuhe benutzen (ggf. ölresistente)
	
	BGR 195
	

	
	· Schwerhörigkeit durch gehörschädigenden Lärm
	· Lärm durch technische Maßnahmen so weit möglich reduzieren

· Ab 85 dB(A) geeigneten Gehörschutz zur Verfügung stellen

· Ab 90 dB(A) Benutzung des Gehörschutzes veranlassen

· Gehörvorsorgeuntersuchung G 20 veranlassen
	
	BGI 688

BGV B3

BGR 194
	

	
	· Fußverletzungen durch Herabfallen schwerer Teile
	· Schutzschuhe tragen
	
	BGR 191


	

	
	· Erkrankung des Muskel- und Skelettsystems durch einseitige Einlegearbeit
	· Werkstückauflage und ggf. Biegehilfe verwenden

· Bei Planung der Einlegearbeit auf ergonomische Gesichtspunkte achten
	
	BGI 523
	

	Konventionelle Drehbank
	· Verletzung durch Einziehen der Hände, 
Ärmel/Haare am Werkzeug oder am offenen Wellenende
	· Einschalthebel gegen unbeabsichtigtes Einrücken sichern

· Drehfutterschutz verwenden

· Haarnetz tragen, enganliegende Kleidung benutzen

· Keine Handschuhe verwenden
	
	BGR 500

BGI 547

BG 12.12
	

	
	· Verletzungen durch schlagendes, umlaufendes Stangenmaterial
	· Umschlossenen Schutz über gesamte Länge verwenden (z. B. Rohr)
	
	
	

	
	· Schnittverletzung beim Säubern der Maschine
	· Spänehaken und Besen verwenden
	
	
	

	
	· Augenverletzung durch herausfliegende 
Späne
	· Schutzbrille tragen oder Späneschutz vorsehen
	
	BGR 192
	

	
	· Hauterkrankung durch Kontakt mit Kühlschmierstoffen
	· Hautkontakt so weit wie möglich vermeiden
(z. B. Spritzschutz anbringen)

· Hautschutzplan erstellen

· Regelmäßige Benutzung von Hautschutz- und Hautpflegemitteln

· Regelmäßige Überprüfung des Kühlschmierstoffes
(pH-Wert, Konzentration, Nitritgehalt)
	
	BGI 658

BG-7.5.11

BG-7.5.21

BGR 197

BGI 546

BGR 143
	

	
	· Atemwegsbelastung durch Kühlschmierstoff-Aerosole -Dämpfe
	· Freie oder technische Lüftung vorsehen,
	
	BGR 121


	

	
	· Fußverletzung durch Herabfallen schwerer Teile
	· Schutzschuhe tragen
	
	BGR 191
	

	
	· O. g. und ggf. weitere Gefährdungen
	· Unterweisen der Mitarbeiter
	
	BGI 527
	

	Konventionelle Fräsmaschine
	· Verletzungen durch Einziehen der Hände, Ärmel, Haare am Werkzeug oder am offenen Wellenende
	· Schutzhaube, falls vorhanden, benutzen, Haarnetz tragen, enganliegende Kleidung benutzen.

· Keine Handschuhe verwenden
	
	BGR 500

BGI 547
	

	
	· Schnittverletzung bei Säubern der Maschine
	· Spänehaken und Besen verwenden
	
	
	

	
	· Augenverletzung durch wegfliegende Späne
	· Schutzbrille tragen
	
	BGR 192
	

	
	· Hauterkrankung durch Kontakt mit Kühlschmierstoffen
	· Hautkontakt so weit wie möglich vermeiden (z.B. Spritzschutz anbringen)

· Hautschutzplan erstellen

· Regelmäßige Benutzung von Hautschutz- und Hautpflegemitteln

· Regelmäßige Überprüfung des Kühlschmierstoffes (pH-Wert, Konzentration, Nitritgehalt)
	
	BGI 658

BG-7.5.11

BG-7.5.21

BGR 197

BGI 546

BGR 143
	

	
	· Atemwegsbelastung durch Kühlschmierstoff-Aerosole -Dämpfe
	· Freie oder technische Lüftung vorsehen,
	
	BGR 121


	

	
	· Fußverletzung durch Herabfallen schwerer Teile
	· Schutzschuhe tragen
	
	BGR 191
	

	
	· O. g. und ggf. weitere Gefährdungen
	· Unterweisen der Mitarbeiter
	
	BGI 527
	

	Flachschleifmaschine
	· Verletzungsgefahr durch Herausschleudern des Werkstückes
	· Vorschub erst nach Spannvorgang schaltbar, Fangbleche vorsehen
	
	BGV D12


	

	
	· Quetschgefahr des Oberkörpers durch 
bewegten Maschinentisch
	· Sicherheitsabstand zur Umgebung muss mindestens 500 mm betragen
	
	
	

	
	· Atemwegsbelastungen durch Schleifstäube oder Kühlschmierstoffnebel, -dämpfe
	· Technische Lüftungseinrichtungen oder Absaugung vorsehen
	
	BGR 121

BGI 546
	

	
	· Hauterkrankung durch Kontakt mit Kühlschmierstoffen
	· Hautschutzplan erstellen

· Regelmäßige Benutzung von Hautschutz- und Hautpflegemitteln; evtl. Schutzhandschuhe benutzen

· Regelmäßige Überprüfung des Kühlschmierstoffes (pH-Wert, Konzentration, Nitritgehalt)
	
	BG-7.5.11

BG-7.5.21

BGR 195

BGR 197

BGI 546

BGR 143
	

	
	· Schwerhörigkeit durch gehörgefährdenden Lärm
	· Ab 85 dB(A) geeigneten Gehörschutz zur Verfügung stellen

· Ab 90 dB(A) Benutzung des Gehörschutzes veranlassen

· Gehörvorsorgeuntersuchung G 20 veranlassen
	
	BGV B3

BGI 688

BGR 194
	

	
	· Verletzungen durch Bersten der 
Schleifscheibe
	· Aufspannen nur durch fachlich geeignete Mitarbeiter

· Klangprobe und Probelauf durchführen

· Höchstdrehzahl beachten
	
	
	

	
	· Fußverletzung durch Herabfallen schwerer Teile
	· Schutzschuhe tragen
	
	BGR 191
	

	
	· O. g. und ggf. weitere Gefährdungen
	· Unterweisen der Mitarbeiter

· Erstellen einer Betriebsanweisung
	
	BGI 527

BGI 578
	

	Schleifbock
	· Augenverletzungen durch Funkenflug
	· Schutzbrille benutzen
	
	BGV D12
	

	
	· Verletzungen durch Einziehen von Werkstücken
	· Werkstückauflage max. 3mm Spalt zur Schleifscheibe
	
	BGI 543

BGI 547
	

	
	· Verletzungen durch Bersten der Schleifscheibe
	· Stirnschieber max. 5mm Spalt zur Schleifscheibe

· Aufspannen neuer Scheiben nur durch fachlich
geeignete Mitarbeiter

· Klangprobe vornehmen und Probelauf durchführen
	
	
	

	
	· Fußverletzungen durch Herabfallen schwerer Teile
	· Schutzschuhe tragen
	
	BGR 191
	

	
	· O. g. und ggf. weitere Gefährdungen
	· Unterweisen der Mitarbeiter
	
	BGI 527
	

	Ständerbohrmaschine
	· Verletzungen durch Erfassen der Haare, Kleidung durch Bohrfutter / Wellenende / Keilriemenantrieb
	· Trageverbot für Handschuhe und Schmuck

· Haarnetz und enganliegende Kleidung tragen

· Verkleidung des Keilriemenantriebes geschlossen halten
	
	BGR 500

BGI 547

BG-12.11
	

	
	· Verletzungen durch Herumschlagen des Werkstückes

· Schnittverletzungen durch Späne
	· Werkstück fest in Schraubstock einspannen oder fixieren

· Zum Späne entfernen Handfeger oder Spänehaken verwenden
	
	
	

	
	· Fußverletzungen durch Herabfallen schwerer Teile
	· Schutzschuhe tragen
	
	BGR 191
	

	
	· Hauterkrankung durch Kontakt mit Kühlschmierstoffen
	· Hautschutzplan erstellen

· Hautschutzmittel und Hautpflegemittel regelmäßig verwenden
	
	BG-7.3.02

BG-7.5.11

BG-7.5.21

BGR 197

BGI 658
	

	
	· O. g. und ggf. weitere Gefährdungen
	· Unterweisen der Mitarbeiter
	
	BGI 527
	

	Metallkreissäge


	· Quetschgefahr beim Spannen des Werkstückes (kraftbetriebenes Spannen)
	· Fußschalter ohne Selbsthaltung mit integriertem Not-Aus verwenden
	
	BGI 547
	

	
	· Schnittverletzung durch das Sägeblatt
	· Verkleiden des Sägeblattes

· Funktion der beweglichen Schutzhaube gewährleisten
	
	
	

	
	· Hauterkrankungen durch Kontakt mit Kühlschmierstoffen
	· Einsatz von Minimalmengenschmierung prüfen

· Hautschutzplan erstellen

· Regelmäßige Verwendung von Hautschutz- und Pflegemittel

· Regelmäßige Prüfung der KSS (pH-Wert, Konzentration, Nitritgehalt)

· Schutzhandschuhe verwenden
	
	BG 7.3.24

BG-7.5.11

BG-7.5.21

BGR 197

BGI 658

BGR 143

BG 7.3.02

BGR 195
	

	
	· Schwerhörigkeit durch gehörschädigenden Lärm
	· Geeigneten Gehörschutz zur Verfügung stellen und Benutzung veranlassen

· Gehörvorsorgeuntersuchung G 20 veranlassen
	
	BGV B3

BGI 688

BGR 194

BGV A4
	

	
	· Schnittverletzungen durch Werkstücke und Späne
	· Späne mit Handbesen abkehren

· beim Einspannen schnittfeste Schutzhandschuhe tragen
	
	BGR 195
	

	
	· Augenverletzungen durch wegfliegende Späne
	· Schutzbrille tragen
	
	BGR 192
	

	
	· Fußverletzung durch Herabfallen schwerer Teile
	· Schutzschuhe tragen
	
	BGR 191
	

	
	· O. g. und ggf. weitere Gefährdungen
	· Unterweisen der Mitarbeiter
	
	BGI 527
	

	Bandsäge
	· Schnittverletzung von Hand/Arm durch Eingreifen in Sägeband
	· Sägeband außerhalb des Schnittbereichs verdecken
	
	BGI 547
	

	
	· Schwerhörigkeit durch gehörgefährdenden Lärm
	· Ab 85 dB(A) geeigneten Gehörschutz zur Verfügung stellen

· Ab 90 dB(A) Benutzung des Gehörschutzes 
veranlassen

· Gehörvorsorgeuntersuchung G 20 veranlassen
	
	BGV B3

BGI 688

BGR 194

BGV A4
	

	
	· Hauterkrankung durch Kontakt mit Kühlschmierstoffen
	· Einsatz von Minimalmengenschmierung prüfen

· Hautschutzplan erstellen

· Regelmäßige Verwendung von Hautschutz- und
Hautpflegemittel

· Regelmäßige Prüfung des KSS
(pH-Wert, Konzentration, Nitritgehalt)

· Evtl. Schutzhandschuhe verwenden
	
	BG-7.5.11

BG-7.5.21

BGR 197

BGI 658

BGR 143

BG-7.3.02

BG-7.3.24
	

	
	· Fußverletzungen durch Herabfallen schwerer Teile
	· Schutzschuhe tragen
	
	BGR 191
	

	
	· Schnittverletzungen beim Wechsel des 
Sägebandes/ -blattes
	· Ggf. Schutzhandschuhe tragen
	
	BGR 195
	

	
	· O. g. und ggf. weitere Gefährdungen
	· Unterweisen der Mitarbeiter
	
	BGI 527
	

	Tafelschere
	· Verletzen der Finger beim Einbringen in Schnittlinie

· Quetschen der Finger an Niederhalter

· Verletzungen durch unbeabsichtigtes Auslösen der Maschine
	· Schnittlinienverdeckung mit max. Spalt von 4 mm anbringen und der jeweiligen Werkstückdicke anpassen

· Niederhalter jeweils so tief wie möglich einstellen
	
	BGR 500

BGI 604
	

	
	· Schnittverletzungen an den Händen durch scharfkantige Werkstücke
	· Schnittfeste Schutzhandschuhe verwenden
	
	BGR 195
	

	
	· Fußverletzung durch Herabfallen schwerer Teile
	· Fußschalter mit Abdeckung versehen

· Schutzschuhe tragen
	
	BGR 191
	

	
	· Schwerhörigkeit durch gehörschädigenden Lärm
	· Lärm durch technische Maßnahmen so weit wie möglich verhindern (Lärmdämmung an Blechrutsche z. B. durch Holzbelag)

· Bereitstellen von Gehörschutz und Benutzung veranlassen

· Gehörvorsorgeuntersuchung G 20 veranlassen
	
	BGI 688

BGV B3

BGR 194

BGV A4
	

	
	· O. g. und ggf. weitere Gefährdungen
	Unterweisen der Mitarbeiter
	
	BGI 527
	

	Schwenkbiegemaschine
	· Quetsch- und Scherstellen zwischen Ständer und Biegewange
	· Abweisbleche an Ständer anbringen, der gesamten Biegeradius sichert

· Biegewangenbewegungen nur durch eigens dafür vorgesehenes Befehlsgerät (z. B. überdeckter Drei-Stufen-Schalter) und nur nach Abschluss des Spannvorganges

· Überdeckter 3-Stufen-Fußschalter für Spann- und Biegevorgang
	
	BGI 604


	

	
	· Handverletzungen durch scharfkantige Teile
	· Schnittfeste Schutzhandschuhe verwenden
	
	BGR 195
	

	
	· Fußverletzungen durch Herabfallen schwerer Teile
	· Schutzschuhe tragen
	
	BGR 192
	

	
	· O. g. und ggf. weitere Gefährdungen
	· Unterweisen der Mitarbeiter
	
	BGI 527
	

	MIG/MAG- Schweißen und Lichtbogen-Handschweißen
	· Atemwegserkrankungen durch Schweißrauche
	· Verwenden einer Schweißrauchabsaugung 
(Ausnahme: täglich wird weniger als 30 Minuten und wöchentlich weniger als zwei Stunden Baustahl an nicht ortsgebundenen Schweißarbeitsplätzen verschweißt)

· Technische Lüftungseinrichtungen oder freie Lüftung
	
	BGV D1

BGR 121

BGI 593

BGI 553
	

	
	· Krebserkrankungen der Atemwege durch Chromate oder Nickeloxide im Schweißrauch beim Schweißen von VA-Stählen
	· Vorsorgeuntersuchungen nach G 39 bei Überschreiten der Grenzwerte 

· Verwenden einer Schweißrauchabsaugung

· Vorsorgeuntersuchung nach G 15 und 38 bei Überschreiten der Grenzwerte

· Erstellen einer Betriebsanweisung
	
	BGI 504

BGI 578

BG 7.3.03
	

	
	· Entstehung von Bränden durch Funkenflug
	· Brennbare Gegenstände entfernen oder abdecken

· Keine verölte Kleidung tragen
	
	BGI 563

BGI 560
	

	
	· Verblitzen der Augen
	· Schweißerschutzschirm mit richtiger Filterstufe verwenden
	
	BGR 192
	

	
	· Fußverletzungen durch herabfallende schwere Teile
	· Tragen von Schutzschuhen
	
	BGR 191
	

	
	· Elektrischer Schlag durch vagabundierende Ströme
	· Schweißstromrückleitung nur über Werkstück vornehmen

· Tägliche Sichtkontrolle aller stromführenden Leitungen

· Trockene Schutzhandschuhe und Schutzschuhe benutzen
	
	BGV A2

BGR 117

BG 12.09
	

	
	· Elektrischer Schlag durch erhöhte elektrische Gefährdung in engen Räumen (z.B. Behälter)
	· Isolierende Zwischenlagen (Gummimatten, Lattenroste) verwenden

· Nur Schweißstromquellen benutzen, die mit einem „S“ gekennzeichnet sind
	
	BG 12.10
	

	
	· Schwerhörigkeit durch gehörschädigenden Lärm
	· Lärm durch technische Maßnahmen so weit wie möglich reduzieren

· Geeigneten Gehörschutz zur Verfügung stellen und Benutzung veranlassen

· Gehörvorsorgeuntersuchung G 20 veranlassen
	
	BGV B3

BGI 688

BGR 194
	

	
	· O. g. und ggf. weitere Gefährdungen
	· Unterweisen der Mitarbeiter
	
	BGV A4

BGI 527
	

	Autogenschweißen/ -schneiden
	· Entstehen von Bränden durch Funkenflug oder abtropfendes Schweißbad
	· Brennbare Gegenstände entfernen

· Nicht bewegliche brennbare Gegenstände abdecken

· Keine verölte Kleidung tragen

· Sauerstoffarmaturen öl- und fettfrei halten
	
	BGV D1

BGI 560

BGI 554
	

	
	· Flaschenbrand infolge Flammenrückschlag
	· Gebrauchstellenvorlage an jeder Gasentnahmestelle verwenden

· Gebrauchstellenvorlage mindestens jährlich prüfen
	
	BGI 692
	

	
	· Fußverletzung durch herabfallende schwere Teile
	· Schutzschuhe tragen
	
	BGR 191
	

	
	· O. g. und ggf. weitere Gefährdungen
	· Unterweisen der Mitarbeiter
	
	BGI 527
	

	Punktschweißanlage
	· Quetschgefahr beim Schließen der Punktschweißzange
	· Begrenzung des Abstandes zwischen den Schließzangen so gering wie möglich
	
	BGV D1
	

	
	· Fußverletzungen durch herabfallende schwere Teile
	· Schutzschuhe tragen
	
	BGR 191
	

	
	· O. g. und ggf. weitere Gefährdungen
	· Unterweisen der Mitarbeiter

· Erstellen einer Betriebsanweisung
	
	BGI 527

BGI 578
	

	Brennschneidanlage
	· Entstehen von Bränden durch Funkenflug
	· Brennbare Gegenstände entfernen

· Keine verölte Kleidung tragen
	
	BGV D1

BGI 560
	

	
	· Flaschenbrand infolge Flammenrückschla
	· Gebrauchsstellenvorlage an jeder Gasentnahmestelle verwenden

· Gebrauchsstellenvorlage durch befähigte Person prüfen lassen
	
	BGI 692

BGI 554


	

	
	· Schwerhörigkeit durch gehörschädigenden Lärm
	· Lärm durch technische Maßnahmen so weit wie möglich reduzieren

· Gehörschutz bereitstellen und Benutzung veranlassen

· Gehörvorsorgeuntersuchung G 20 veranlassen
	
	BGV B3

BGI 688

BGR 194

BGV A4
	

	
	· Atemwegserkrankungen durch Rauche
	· Verwenden einer Schweißrauchabsaugung oder technischen Lüftungseinrichtung
	
	BGI 593
	

	
	· Fußverletzungen durch herabfallende schwere Teile
	· Tragen von Schutzschuhen
	
	BGR 191
	

	
	· O. g. und ggf. weitere Gefährdungen
	· Unterweisen der Mitarbeiter
	
	BGI 527
	

	Laserschneid- und Schweißanlage
	· Schädigung der Augen und Körperteile durch Laserstrahlung
	· Instandhaltung und Wartung der Lasereinrichtung nur durch Fachfirma 

· Ggf. Bestellung eines Laserschutzbeauftragten

· Falls erforderlich Bereitstellung und Benutzung von Augenschutzgeräten beim Betrieb des Lasers

· Erstellen einer Betriebsanweisung
	
	BGV B2

BGR 192 

BGI 578
	

	
	· O. g. und ggf. weitere Gefährdungen
	· Unterweisen der Mitarbeiter
	
	BGI 527
	

	Draht- und Senkerodiermaschine
	· Elektrische Körperdurchströmung
	· Spannungsführende Teile möglichst abdecken

· Prüfung durch Elektrofachkraft
	
	BGV A2


	

	
	· Atemwegsbelastung durch Rauche oder Dämpfe
	· Ggf. beim Senkerodieren Absaugung einsetzen
	
	BGR 121
	

	
	· Brandgefahr durch brennbare Dielektrika
	· Auf richtigen Pegelstand des Dielektrika achten

· Stationäre Löscheinrichtungen bei unbeaufsichtigtem Betrieb bereithalten

· Brennbare und entzündliche Stoffe im Umkreis von mindestens fünf Metern der Erodiermaschine entfernen
	
	BGI 560
	

	
	· Hauterkrankungen durch Kontakt mit Erodierbad
	· Hautkontakt vermeiden

· Erstellen eines Hautschutzplans

· Regelmäßige Verwendung von Hautschutz- und Hautpflegemitteln

· Schutzhandschuhe tragen
	
	BGI 658

BG-7.5.21

BG-7.5.22

BGR 197

BGR 191
	

	
	· Funktionsstörungen von aktiven Implantaten bei Trägern von z. B. Herzschrittmachern
	· Hinweis und Verbot des Aufenthalts in der Nähe der Erodiermaschine für Implantatträger
	
	BGV A8


	

	
	· O. g. und ggf. weitere Gefährdungen
	· Erstellen einer Betriebsanweisung

· Unterweisen der Mitarbeiter
	
	BGI 578

BGI 527
	

	Nibbelmaschine
	· Handverletzungen durch ungeschützte 
bewegte Maschinenteile 
(z. B. Stanzwerkzeuge)
	· Gefahrstelle verkleiden bzw. Hubbegrenzung auf 8 mm einrichten

· Zugangsbeschränkungen durch distanzierende 
Schutzeinrichtung (Lichtschranken oder Trittplatten)

· Schlüssel der Umstelleinrichtung abziehen
	
	BGR 500


	

	
	· Stoß- und Quetschgefahr durch Tischbewegung
	· Sicherheitsabstände von mindestens 0,5 m einhalten
	
	
	

	
	· Schnittverletzungen durch bewegte Werkstücke (Blechplatten)
	· Schutzhandschuhe tragen
	
	BGR 195


	

	
	· Schwerhörigkeit durch gehörschädigenden Lärm
	· Lärm durch technische Maßnahmen so weit wie 
möglich reduzieren

· Gehörschutz bereitstellen und Benutzung veranlassen

· Gehörvorsorgeuntersuchung G 20 veranlassen
	
	BGV B3

BGI 688

BGR 194

BGV A4
	

	
	· Fußverletzungen durch herabfallende schwere Teile
	· Tragen von Schutzschuhen
	
	BGR 191
	

	
	· O. g. und ggf. weitere Gefährdungen
	· Erstellen einer Betriebsanweisung

· Unterweisen der Mitarbeiter
	
	BGI 578

BGI 527
	

	Kompressor
	· Bersten des Druckbehälters
	· Erstmalige und wiederkehrende Prüfungen durch Sachverständigen (ermächtigte Person)
	
	BetrSichV
	

	
	· Schwerhörigkeit durch gehörschädigenden Lärm
	· Lärm durch technische Maßnahmen so weit wie möglich reduzieren (Schalldämmung des Kompressors)

· Räumliche Trennung zu anderen Arbeitsplätzen

· Geeigneten Gehörschutz zur Verfügung stellen und Benutzung veranlassen

· Gehörvorsorgeuntersuchung G 20 veranlassen
	
	BGV B3

BGI 688

BGR 194

BGV A4
	

	Kraftbetriebene Handwerkzeuge
	· Elektrische Körperdurchströmung
	· Sichtkontrolle auf erkennbare Mängel vor Benutzung

· Halbjährliche Prüfung der Handwerkzeuge durch Elektrofachkraft
	
	BGV A2

BGI 533

BGI 547
	

	
	· Hand-/Armverletzungen durch ungeschützte, sich drehende Teile
	· Prüfen, ob Schutz am Handwerkzeug vorhanden und wirksam ist

· Handwerkzeuge sicher ablegen
	
	
	

	
	· Augenverletzungen durch Funkenflug
	· Schutzbrille tragen
	
	BGR 192
	

	
	· Schwerhörigkeit durch gehörschädigenden Lärm
	· Lärm durch technische Maßnahmen so weit wie möglich reduzieren

· Lärm durch technische Maßnahmen so weit wie möglich reduzieren

· Ab 85 dB(A) geeigneten Gehörschutz zur Verfügung stellen

· Ab 90 dB(A) geeigneten Gehörschutz zur Verfügung stellen und Benutzung veranlassen

· Gehörvorsorgeuntersuchung G 20 veranlassen
	
	BGV B3

BGI 688

BGR 194

BGV A4
	

	
	· Fußverletzungen durch herabfallende schwere Teile
	· Schutzschuhe tragen
	
	BGR 191
	

	
	· O. g. und ggf. weitere Gefährdungen
	· Unterweisung der Mitarbeiter
	
	BGI 527
	

	Spritzgießmaschine
	· Quetschgefahr durch Werkzeugbewegung
	· Maschine nur mit wirksamen Schutzeinrichtungen betreiben oder einrichten

· Einsatz einer Zweihandschaltung zum Einrichten mit einer Schließgeschwindigkeit mit höchstens 1 m /min.

· Quetsch- und Scherstellen vermeiden oder falls nicht möglich abdecken
	
	
	

	
	· Schnittverletzungen durch scharfkantige Werkzeuge und bei Entgratearbeiten
	· Schutzhandschuhe, ggf. mit Noppen benutzen, bei großen Teilen mit starken Grat Kettenhandschuhe verwenden
	
	
	

	
	· Verbrennungen an Spritzeinheit und durch flüssige Masse
	· Abspritzfladen abkühlen lassen und mit Haken entfernen
	
	
	

	
	· O.g. und ggf. weitere Gefährdungen
	· Enganliegende, langärmelige Arbeitskleidung tragen

· Bei auftretendem Nebel oder stechendem Geruch Maschine stillsetzen

· Erstellen einer Betriebsanweisung

· Unterweisen der Mitarbeiter

· Tragen von Sicherheitsschuhen
	
	BGI 578

BGI 527

BGR 191
	


	05Lackie.doc

	Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 6

	Arbeitsbereich:
Lackiererei
Verantwortlicher:
Datum: 
gültig bis:

	

	Tätigkeit
(an/in/mit)
	Gefährdung
	Schutzmaßnahme
	Handlungsbedarf?
	weitere Infos
	Realisierung
wer?, 
bis wann?

	Lackiererei

	Montage im Betrieb


	· Verletzungen durch Stolpern, Rutschen, Stürzen
	· Fußboden frei von Stolperstellen ausführen

· Verkehrswege freihalten und kennzeichnen

· Bei Bedarf Arbeitsplätze und Verkehrswege ausreichend beleuchten
	
	BGR 191

ArbStättV
	

	
	· Absturzunfälle von der Leiter
	· Verwendung sicherer Alternativen, z.B. fahrbare Arbeitsbühne prüfen

· Defekte Leitern sofort der Benutzung entziehen

· Leitern sicher einhängen, anlegen und aufstellen

· Nur Teile, die mit einer Hand leicht zu tragen sind, mittels Leiter transportieren
	
	BGV D36

BGI 521

BGI 607
	

	
	· Gegenseitige Gefährdung bei Montage
	· Geeignete Vorrichtungen zum Zusammenbau verwenden

· Arbeiten nach Montageplan
	
	BGI 528
	

	
	· Hauterkrankungen durch Kontakt mit Ölen, Fetten, Kleber und sonstigen Hilfsstoffen
	· Hautkontakt soweit wie möglich vermeiden

· Erstellen eines Hautschutzplans

· Regelmäßige Verwendung von Hautschutz- und Hautpflegemitteln

· Soweit möglich, Schutzhandschuhe tragen
	
	BGI 658

BG-7.5.21

BG-7.5.22

BGR 197

BGR 191
	

	Entfetten mit organischen Lösemitteln
	· Brand- und Explosionsgefahr
	· Prüfen, ob organisches Lösemittel durch alkalisches Entfettungsmittel ersetzt werden kann

· Ausreichende Belüftung oder Absaugung

· Zündquellen vermeiden

· Rauchverbot
	
	BGR 104

BGR 121
	

	
	
	· Kennzeichnung des explosionsgefährdeten Bereiches
	
	BGV A8
	

	
	· Erkrankungen durch Einatmen gesundheitsschädigender Dämpfe
	· Reinigungsgefäß mit selbstschließendem Deckel oder Teile- Reinigungsgeräte verwenden

· Ausreichende Belüftung oder Absaugung

· Ggf. Atemschutzmaske verwenden (Filtertyp A)
	
	SDB

BGR 190
	

	
	· Hauterkrankungen durch Kontakt mit Entfettungs- oder Lösemitteln
	· Geeignete Schutzhandschuhe verwenden und regelmäßig wechseln

· Hautschutzplan erstellen

· Hautschutz- und Hautpflegemittel regelmäßig benutzen
	
	BGR 195

BGR 197

BGI 658

SDB

BG-7.5.11

BG-7.3.19

BG-7.3.01

BG-7.3.12

BGI 546
	

	
	· O. g. und ggf. weitere Gefährdungen
	· Unterweisen der Mitarbeiter

· Betriebsanweisung erstellen
	
	BGI 527

BGI 578
	

	Lackieren
	· Brand- und Explosionsgefahr
	· In gesonderten Bereichen lackieren
(Spritzkabinen, Spritzständen)

· Vorhandensein einer ausreichenden Absaugung

· Elektrische Einrichtungen in Ex-Ausführung

· Zündquellen vermeiden (Schweißbrenner, Flex)

· Rauchverbot

· Feuerlöscher und Löschdecke bereithalten

· Offene Behälter abdecken, Farbdosen verschließen

· Putzmaterial in geschlossenen, nicht brennbaren Behältern, sammeln

· Menge der im Arbeitsraum gelagerten Lacke auf Schichtbedarf begrenzen

· Ablagerungen von Beschichtungsstoffen in angemessenen Zeitabständen entfernen

· Kennzeichnung von ex-gefährdeten Bereichen
	
	BGV D25

BGI 557

BGI 546

BGR 104

BGR 133

SDB

BGV A8
	

	
	· Erkrankungen durch Einatmen gesundheitsschädlicher Dämpfe, Aerosole sowie von Isocyanaten
	· Ausreichende Lüftung oder Absaugeinrichtungen

· Verwenden von Kombinationsfiltermasken (A2/P2) oder fremdbelüfteten Atemschutzmasken

· Offene Behälter stets abdecken

· Bei Überschreiten der Auslöseschwelle Vorsorgeuntersuchungen nach G 29, evtl. G 26 (Abstimmung mit Betriebsarzt)
	
	BGR 190

BGI 504


	

	
	· Hauterkrankungen durch Kontakt mit Lacken, Härtern, Lösemitteln
	· Hautkontakt so weit wie möglich vermeiden

· Geeignete Schutzhandschuhe verwenden

· Hautschutzplan erstellen

· Regelmäßig Hautschutz- und Hautpflegemittel verwenden
	
	BGR 195

BGI 658

BGI 527

BGI 578

BG-7.3.19

BG-7.3.01

BG-7.3.12

BGI 546
	

	
	· O. g. und ggf. weitere Gefährdungen
	· Unterweisen der Mitarbeiter

· Betriebsanweisung erstellen
	
	BGR 197

BGI 527

BGI 578
	

	Spritzgerätereinigung
	· Brand- und Explosionsgefahr durch organische Lösemittel
	· Ausreichende Belüftung oder Absaugung

· Zündquellen vermeiden

· Rauchverbot
	
	BGR 104
	

	
	· Erkrankungen durch Einatmen gesundheitsschädigender Dämpfe
	· Verwenden von Teilereinigungsgeräten 

· Ausreichende Lüftung oder Absaugung

· Ggf. Benutzen von Atemschutzmasken
	
	BGR 190
	

	
	· Hauterkrankungen durch Kontakt mit Lösemitteln
	· Hautkontakt so weit wie möglich vermeiden

· Hilfsmittel (z. B. Pinsel) zur Reinigung verwenden

· Geeignete Schutzhandschuhe verwenden und regelmäßig wechseln

· Regelmäßig Hautschutz- und Hautpflegemittel verwenden
	
	BGR 195

BGR 197

BGI 658
	

	
	· O. g. und ggf. weitere Gefährdungen
	· Betriebsanweisung erstellen

· Unterweisen der Mitarbeiter

· Hinweise des Herstellers der Spritzgeräte beachten
	
	BGI 578

BGI 527
	

	Trockenraum
	· Brand- und Explosionsgefahr
	· Elektrische Einrichtungen in Ex-Ausführungen

· Zündquellen vermeiden

· Bei Infrarot-Trocknern Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers

· Betriebsanleitung und Beschickungsanweisung des Herstellers beachten

· Kennzeichnung des Ex-Bereiches
	
	BGV D24

BGV A8
	

	
	· Erkrankung durch Einatmen gesundheitsschädigender Dämpfe
	· Ausreichende Lüftung oder Absaugung

· Ggf. Benutzung von Atemschutzmasken beim Betreten des Trockenraums
	
	BGR 190

SDB
	

	
	
	· Erstellen einer Betriebsanweisung

· unterweisen der Mitarbeiter
	
	BGI 578

BGI 527
	

	
	· 
	· 
	
	
	

	
	· 
	· 
	
	
	


	06lager.doc

	Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 6

	Arbeitsbereich:
Lager
Verantwortlicher:
Datum: 
gültig bis:

	

	Tätigkeit
(an/in/mit)
	Gefährdung
	Schutzmaßnahme
	Handlungsbedarf?
	weitere Infos
	Realisierung
wer?, 
bis wann?

	Lager

	Stapeln von Paletten und Gitterboxen
	· Verletzungen durch Umkippen von gestapelten Paletten und Gitterboxen
	· Max. 5 vollbeladene Gitterboxen stapeln

· Standsicherheit des Stapels gewährleisten

· Unterweisen der Mitarbeiter
	
	BGV A1

BGI 527

BGR 234
	

	Kleinteilelager, Regale
	· Verletzungen durch Umfallen und Überlasten des Regals
	· Regale standsicher aufstellen und befestigen

· Regalböden nicht überlasten, 

· Angabe über max. Tragfähigkeit z.B. Fachlast anbringen
	
	
	

	
	· Verletzungen durch Herausfallen von Teilen
	· Teile so lagern, dass sie nicht heraus- oder herabfallen können
	
	
	

	
	· Absturzunfälle von Steighilfen
	· Als Steighilfen nur unbeschädigte Leitern oder Tritte verwenden, keine Stühle oder Flaschenkisten

· Unterweisen der Mitarbeiter
	
	BGV D36

BGI 521

BGI 527
	

	Hochgelegene Lagerbereiche
	· Absturzunfälle von hochgelegenen Arbeitsplätzen oder Verkehrswegen
	· Ab > 1 m über Flur Anbringen eines Geländers
- Handlauf      1,00 m hoch
- Knieleiste     0,50 m hoch
- Fußleiste      0,05 m hoch

· Bestückungsöffnung nach Gebrauch sofort schließen

· Unterweisen der Mitarbeiter
	
	BGI 527
	

	Umgang mit Leitern
	· Absturzunfälle von der Leiter
	· Nur unbeschädigte Leitern verwenden

· Defekte Leitern sofort der Benutzung entziehen

· Leitern sicher einhängen, anlegen, aufstellen

· Nur Teile die mit einer Hand leicht zu tragen sind von Leitern aus entnehmen

· Leitern regelmäßig prüfen

· Unterweisen der Mitarbeiter
	
	BGV D36

BGI 521

BGI 527
	

	Gefahrstofflager (z.B. Lacke, Lösemittel)
	· Brand- und Explosionsgefahr
	· Ausreichende Lüftung oder Absaugung

· Elektrostatische Erdung von Gegenständen die sich gefährlich aufladen können

· Zündquellen vermeiden

· Rauchverbot

· Feuerlöscher und Löschdecke bereithalten

· Kennzeichnung des Ex-gefährdeten Bereiches

· Ggf. Zugang zum Lager nur befugten Personen (z. B. mit Schlüssel) gewähren
	
	BGR 104

BGR 132

BGR 133

BGV A8

BGI 546
	

	
	· Erkrankungen durch Einatmen, Hautkontakt und versehentliche Einnahme von Lacken, Lösemitteln und deren Dämpfen
	· Ausreichende Lüftung oder ggf. Absaugung

· Geeignete Einrichtungen (z. B. Saugheber) zum Umfüllen verwenden

· Keine Lebensmittelbehälter zum Aufbewahren von Gefahrstoffen verwenden

· Offene Behälter stets verschließen oder abdecken

· Geeignete Schutzhandschuhe verwenden und regelmäßig wechseln

· Hautschutz- und Hautpflegemittel regelmäßig benutzen

· Behälter kennzeichnen
	
	SDB

Gebinde

BGR 195

BGR 197

BGI 658


	

	
	· O. g. und ggf. weitere Gefährdungen
	· Erstellen einer Betriebsanweisung

· Unterweisen der Mitarbeiter
	
	BGI 578

BGI 527
	

	Transport mit Gabelstapler
	· Verletzungen durch Herabfallen der Last und Umstürzen des Staplers
	· Einsatz einer Fahrerrückhalteeinrichtung

· Bedienung nur durch ausgebildete, körperlich und geistig geeignete, schriftlich beauftragte und mindestens 18 Jahre alte Personen

· Bestimmungsgemäße Verwendung des Staplers

· Tragfähigkeit und Lastschwerpunkt des Staplers beachten 

· Prüfung des Staplers durch befähigte Person

· Tragen von Schutzschuhen
	
	BGI 545

BGV D27

BG 12.01

BG 12.02

BGR 191
	

	
	· Atemwegsbelastung durch Einatmen der Abgase der Verbrennungsmotoren
	· Einsatz von Dieselstapler in geschlossenen Räumen nur mit Russfilter oder Einsatz von autogasberiebenen Staplern

· Durch wirksame Raumlüftung MAK-Werte für Stickoxide und Kohlenmonoxid einhalten
	
	
	

	
	· O. g. und ggf. weitere Gefährdungen
	· Unterweisen der Mitarbeiter

· Erstellen einer Betriebsanweisung

· Beim Verlassen des Staplers Zündschlüssel abziehen
	
	BGI 527

BGI 578

BG-7.3.32
	

	Transport mit Kran
	· Unfälle durch abstürzende Last
	· Tragfähigkeit des Krans beachten

· Nur ordnungsgemäße Anschlagmittel benutzen, Prüfung durch befähigte Person 

· Kran durch befähigte Person prüfen lassen, Prüfbuch führen

· Bedienung nur durch unterwiesene, beauftragte und mindestens 18 Jahre alte Personen

· Sicherheitsschuhe tragen
	
	BGV D6

BGI 556

BGI 555

BGR 191
	

	
	· Verletzungen durch Einquetschen des Körpers zwischen Last und anderen Gegenständen
	· Sicheren Standort beim Bedienen des Krans einnehmen
	
	
	

	Innerbetrieblicher Transport
	· Verletzungen durch Stolpern, Rutschen, Stürzen
	· Fußboden frei von Stolperstellen ausführen, sowie eben und rutschhemmend gestalten

· Während der Dauer der Benutzung ausreichend beleuchten 

· Verkehrswege, die höher als 1 m über dem Boden liegen, durch Geländer sichern

· Verkehrswege freihalten

· Zwischenlagerungsfläche vorsehen
	
	BGV A1
	

	
	· Verletzungen durch Sturzunfälle auf Treppen
	· Treppenstufen trittsicher begehbar gestalten

· Freie Seiten der Treppen mit Geländer versehen

· Ausreichend beleuchten

· Keine Gegenstände auf Treppen ablegen oder lagern

· Beim Transport von Lasten auf freie Sicht achten

· Mitarbeiter die Einsicht vermitteln, dass Treppen nur ohne Hast sicher zu begehen sind
	
	BGI  523

BGI  527
	

	
	· Fußverletzungen durch Herabfallen schwerer Teile
	· Schutzschuhe tragen
	
	BGR 191
	

	
	· Erkrankungen der Wirbelsäule durch Heben und Tragen schwerer Lasten
	· Transporthilfsmittel und Hebehilfen verwenden

· Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung

· Unterweisen zum richtigen Heben und Tragen
	
	BGI 582
	

	Fahrt mit Firmenfahrzeug
	· Verletzungen durch Unfälle im Straßenverkehr
	· Mitarbeiter unterweisen über verkehrsgerechtes Verhalten und umsichtiges Fahren

· Alkoholverbot vor und während der Fahrt

· Teilnahme am Verkehrssicherheitstraining
	
	BGV A1

BGI 527
	

	
	· Verletzungen durch Unfälle bei Pannenarbeiten
	· Unfall bzw. Pannenstelle absichern (Warndreieck und Warnleuchte)

· Warnweste für Pannenarbeiten im Fahrzeug bereithalten und Benutzung veranlassen
	
	BGV D29
	

	Treppen
	· Stolpern, Rutsch- und Sturzunfälle
	· Ausreichend, große, ebene, rutschhemmende und tragfähige Stufen mit gleichmäßigen Abständen 

· Treppenstufen trittsicher begehbar gestalten

· Stufenkanten deutlich erkennbar gestalten

· Handlauf an Treppen mit mehr als vier Stufen anbringen

· Handläufe auf beiden Seiten, wenn Stufenbreite mehr als 1,50 m beträgt

· Freie Seiten der Treppen mit Geländer versehen

· Ausreichend beleuchten

· Keine Gegenstände auf Treppen ablegen oder lagern

· Beim Transport von Lasten auf freie Sicht achten

· Stark unterschiedliche Auftritte/Steigungen ausgleichen

· Benutzern die Einsicht vermitteln, dass Treppen nur ohne Hast sicher zu begehen sind

· Mitarbeiter zur Benutzung des Handlaufs motivieren

· Treppenbenutzung erfordert Konzentration. Ablenkung durch Spiegel, Plakate etc. vermeiden
	
	BGI 561
	

	
	· 
	· 
	
	
	

	
	· 
	· 
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	Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 6

	Arbeitsbereich:
Büro
Verantwortlicher:
Datum:
gültig bis:

	

	Tätigkeit
(an/in/mit)
	Gefährdung
	Schutzmaßnahme
	Handlungsbedarf?
	weitere Infos
	Realisierung

wer/wann

	Allgemeine Büroarbeiten/Arbeiten am Bildschirm

	Allgemeine Büroarbeiten
	· Verletzungen durch Stolper- und Sturzunfälle
	· Kabel in Kabelkanäle verlegen oder abdecken

· Fußboden eben und rutschhemmend ausführen

· Bewegungsfläche am Arbeitsplatz mind. 1,5 m2
· Raumgröße mind. 10 m2 (ohne Bildschirm 8 m2)

· Benutzen von Aufstiegen oder Tritten bei hohen Schränken

· Im Fußboden liegende Anschlussdosen für Elektro- und Telefoninstallationen in nicht benutzten Zustand Fußboden bündig abdecken

· In Eingangsbereichen nicht verrutschbare Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnehmer verlegen
	
	BGR 181

BGV D36

BGI 742

BGI 650
	

	Arbeiten am Bildschirm
	· Augenbeschwerden
	· Blendungen, Reflexionen und Spiegelungen durch matte Oberflächen vermeiden

· Beleuchtungskörper parallel zum Fenster anbringen

· Schutz gegen Sonneneinstrahlung durch senkrechte Textillamellen, auf Südseite zusätzlich horizontale Metalljalousien

· Aufstellen des Bildschirmes so, dass Blickrichtung parallel zum Fenster

· Positiv-(dunkle Zeichen auf hellem Grund) und kontrastreiche Bildschirmdarstellung

· Bildwiederholfrequenz bei 15-Zoll-Bildschirmen 85 Hz, bei 17-Zoll-Bildschirmen ca. 90 Hz

· Bildschirmgröße bei Windows und Textverarbeitung  17 Zoll, bei Bildverarbeitung 21 Zoll

· Unterbrechen der Bildschirmarbeiten durch andere Tätigkeiten oder Pausen

· Ggf. Vorsorgeuntersuchung G37
	
	BGI 650

BGI 504

BGI 742
	

	
	· Erkrankungen oder Beschwerden des Muskel- und Skelettsystems
	· Bürostuhl nach DIN, mit fünf gebremsten Rollen, Sitzfläche oberschenkellang, höhenverstellbar, Lehne bis Mitte Schulterblatt, Lendenunterstützung

· Tischhöhe ca. 72 – 75 cm, wenn höhenverstellbar, dann 68 – 76 cm

· Ggf. Verwenden eines Sitzkeils und einer Fußstütze für kleine Mitarbeiter

· Bildschirm leicht dreh- und neigbar ausgeführt

· Tastatur getrennt vom Bildschirm, Auflagemöglichkeit für Handballen

· Einstellen von Stuhl- und Tischhöhen oder Verwendung von Fußstütze so, dass Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel sowie Ober und Unterarm ca. 90° ist

· Beinfreiheit

· Blickwinkel zwischen Schreibvorlage und Bildschirm gering halten (z.B. Anbringen eines Vorlagenhalters)

· Dynamisches Sitzen (häufige Veränderungen der Sitzposition)

· Häufige und längere Dateneingabe durch Pausen oder andere Tätigkeiten unterbrechen
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